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Hinweise für Waffen tragende Personen auf dem Peter-und-Paul-Fest 

Zu einem Mittelalterfest gehören als logische Ergänzung vieler Gewandungen auch Waffen. 
Jeder mittelalterliche, freie Mann war zumindest mit einem Dolch bewaffnet!  

Was sind mittelalterliche Waffen? Auf keinen Fall sind dies Schlagstöcke, Butterflymesser und 
Springmesser. Diese haben auf dem Fest nichts zu suchen! Historische, mittelalterliche 
Waffen sind z.B. Dolch, Schwert, Axt, Messer mit feststehender Klinge.  
 
Wer auf dem Peter-und-Paul-Fest dem Mittelalter entsprechende Waffen tragen (führen) 
möchte, muss Mitglied einer Gruppe/ eines Vereins innerhalb der VAB (Vereinigung Alt 
Brettheim) sein bzw. Inhaber einer PuP-Karte.  
 
Die Waffe, welche getragen wird, darf nicht missbräuchlich verwendet werden. Im 
schlimmsten Falle, könnte dies zur Anzeige führen (mögliche Straftat!).  
 
Es ist darauf zu achten, dass die Waffen nicht abhanden kommen und so von nicht 
Berechtigten leichtfertig verwendet werden könnten. Also kein unbeaufsichtigtes herumliegen 
lassen der Waffe/n!  
 
Seit letztem Jahr muss auch mit stichprobenartigen Kontrollen durch die Polizei gerechnet 
werden. 
 
Als Waffen tragende Person ist eine persönlich Eignung und Zuverlässigkeit zwingende 
Vorraussetzung. Wer psychisch krank, debil oder dazu neigt, übermäßig Alkohol zu 
konsumieren, ist nicht geeignet, Waffen auf dem Peter-und-Paul-Fest zu tragen („führen“).  
 
Wer bekanntermaßen zur Aggressivität und Gewalttätigkeit neigt, sollten auf das Tragen von 
Waffen verzichten! 
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